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Nachbarland Frankreich.x)
Eindrücke.

Paris ift nicht Frankreich, aber die Provinz ift ebenfo wenig Frankreich.

Will man ein vollftändiges Urteil über Land und Leute gewinnen,

fo muß man fich fowohl das Herz Paris als auch die Glieder, die
Provinzen, anfehen. Wenn ich in Folgendem einige Eindrücke wiedergebe,

die ich zum größten Teil in einer kleinen Univerfitätsfladt
Südfrankreichs gewonnen habe, fo muffen fie unter obigem Gefichtspunkt
gewertet werden.

Die franzöfifche Nation ift ein großes Raffen- und Völkergemifch.
Gallier, Römer, Kelten, Weftgoten, Franken, Burgunder bilden die
Stammbevölkerung, die durch ftärke Zuwanderung, hier im Süden
befonders von Italienern, Spaniern und Kolonialvölkern, dauernd
fremde Volksteile in fich aufnimmt. Trotzdem ftellt — ähnlich wie
in den Vereinigten Staaten Nordamerikas der aus zahlreichen Völkern
gemixte Yankee — auch der Franzofe einen einheitlichen Typ dar,
wie mich kurze Reifen durch mittlere und nördliche Gebiete und ein
achttägiger Aufenthalt in Paris lehrten. Diefe Tatfache ill eine Widerlegung

des Mythos vom Blute und erweift, daß neben Klima, Natur
und Nahrung eines Landes eine einheitliche Geifteshaltung der Hauptbildner

des Volkstypus ift. Für Frankreich ill diefe einheitliche
Geifteshaltung unverkennbar aus der großen Revolution von 1789
hervorgegangen, deren eingreifendfte Schöpfung die Verkündigung der
Menfchenrechte gewefen ifl. Im Hinblick darauf, daß in neufter Zeit
fich mehrere europäifche Völker bewußt vom Geifte der franzöfifchen
Revolution losgefagt haben, ill es wertvoll, fich jenes, für die Kultur
Europas im 19. Jahrhundert maßgebende Dokument ins Gedächtnis
zurückzurufen. Es folgt hier in Ueberfetzung nach dem Originaltext.

Erklärung der Menfchen- und Bürgerrechte,
beraten von der Nationalverfammlung in den Sitzungen vom 20. und
26. Auguft 1789 und endgültig angenommen am 5. Oktober 1789.

I. Die MenSchen werden frei und mit gleichen Rechten geboren und behalten
diele zeitlebens. Soziale Unterfchiede find nur dann anzuerkennen, wenn fie durch
das Allgemeinwohl begründet werden können.

II. Der Zweck jeder politischen Vereinigung ill die Wahrung der unwandelbaren

Naturrechte des Menfchen. Diefe Rechte find: Freiheit, Eigentum, Sicherung
des Lebens, und Widerftand gegen Unterdrückung.

III. Das Prinzip der Souveränität liegt ausfchließlich beim Volke. Keine
Körperfchaft, keine Einzelperfon kann eine Herrfchaft ausüben, die nicht
ausdrücklich aus ihm hergeleitet wird.

IV. Die Freiheit befteht darin, alles tun zu dürfen, was einem andern nicht
fchadet. Daher find der Ausübung der Naturrechte des Menfchen nur die Grenzen

geSetzt, die notwendig find, um andern Mitgliedern der menfchlichen Ge-

x) Von einer deutfchen Frau.
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fellfchaft den Genuß der gleichen Rechte zu Sichern. Diefe Grenzen können nur
durch Gefetze festgelegt werden.

V. Durch Gefetz dürfen nur diejenigen Handlungen verboten werden, die
der Gemeinfchaft fchaden. Alle Handlungen, die nicht durch das Gefetz
verboten find, können nicht gehindert werden, und niemand darf zu etwas gezwungen

werden, das nicht durch das GeSetz anbefohlen ifl.
VI. Das Gefetz ift der Ausdruck des Gemeinfchaftswillens; alle Bürger haben

das Recht, perfönlich oder durch Vertreter an feiner Geftaltung mitzuarbeiten. Es
muß das gleiche fein für alle, fowohl, wo es dem Schutz als wo es der Beftrafung
dient. Alle Bürger, als gleich vor dem Gefetz, find mit gleichen Rechten zu allen
öffentlichen Würden, Stellungen und Betätigungen zugelaffen, gemäß ihren Fähigkeiten

und ohne einen andern Maßflab als den ihrer Tugenden und Talente.
VII. Kein Menfch darf angeklagt, teilgenommen oder verhaftet werden,

außer in den Fällen, die durch Gefetz beftimmt find und nur nach gefetzlich vor-
gefchriebenen Formalitäten. Wer zu Willkürakten aufreizt, andere dazu veranlaßt,

fie felbft ausübt oder durch andere ausüben läßt, muß beftraft werden. Jeder
Bürger, der kraft des Gefetzes vorgeladen oder teilgenommen wird, hat die
Pflicht, augenblicklich zu gehorchen. Jeder Widerftand ill Strafbar.

VIII. Die vom Gefetz festgelegten Strafen muffen auf das Allernotwendigfle
befchränkt werden. Jeder Schuldige darf nur beftraft werden nach Gefetzen, die
vor feiner Straftat feftgelegt und öffentlich verkündigt waren und in legaler
Weife angewendet werden.

IX. Da jede Perfon als unfchuldig angefehen wird, folange fie nicht als
fchuldig erklärt ift, fo muß bei einer unvermeidbaren Verhaftung jede Härte, die
nicht unumgänglich nötig ill, aufs ftrengfte durch Gefetz unterfagt fein.

X. Niemand darf wegen feiner Anfchauungen, auch nicht feiner religiöfen,
beläftigt werden, vorausgefetzt, daß deren Bekundung nicht die durch das Gefetz
feftgelegte öffentliche Ordnung Hört.

XL Die freie Gedanken- und Meinungsäußerung ift eines der koftbarften
Rechte des Menfchen; jeder Bürger darf daher frei reden, fchreiben und drucken
laffen, ausgenommen dann, wenn es Sich um einen durch Gefetz feftgeftellten
Mißbrauch dieSer Freiheit handelt.

XII. Der Schutz der Menfchen- und Bürgerrechte erfordert eine öffentliche
Gewalt; diefe öffentliche Gewalt wird zum Nutzen aller eingefetzt und nicht zum
Sondernutzen derjenigen, denen Sie unterfteht.

XIII. Zur Unterhaltung diefer öffentlichen Gewalt und zur Deckung der
Verwaltungskollen find allgemeine Steuern unentbehrlich; Sie muffen allen Bürgern
gleichmäßig nach ihren Einkommensverhältnilfen auferlegt werden.

XIV. Jeder Bürger hat das Recht, felbft oder durch Vertreter die Notwendigkeit

der öffentlichen Befteuerung zu prüfen, fie nach freiem Ermeffen zu
genehmigen, ihre Anwendung zu überwachen, über die Quoten, die Veranlagung, die
Eintreibung und die Dauer zu beftimmen.

XV. Die Gemeinfchaft hat das Recht, von jedem öffentlichen Beamten eine
Rechnungsablegung über feine Verwaltungstätigkeit zu verlangen.

XVI. Jede Gemeinfchaft, in der die obigen Rechte nicht garantiert find und
die Gewaltenteilung nicht feftgelegt ill, hat keine Verfaffung.

XVII. Da das Eigentum als unantaftbar und geheiligt anzufehen ift, fo
kann niemand deffen beraubt werden, es fei denn, daß ein gefetzmäßig feftge-
ftelltes öffentliches Bedürfnis dies verlangt, und daß eine gerechte Entfchädigung
vor der Enteignung gewährt wird.

Diefe im Jahre 1789 verkündeten Grundrechte waren keine neue
Offenbarung. Elemente davon finden fich im alten römifchen Recht,
in den Schriften der Denker aller Zeiten, auch fchon der alten griechi-
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fehen Weifen, in den Lehren der Engländer Hume und Locke, des
Holländers Hugo Grotius, der Franzofen Montesquieu, Voltaire, Rousseau.

Und vor allem ift es die Lehre Jefu von dem Vollwert jeder
Menfchenfeele, die fie infpiriert hat, wenn auch ihre Schöpfer fich
deffen wohl am wenigften bewußt waren. Das Große an ihnen ift,
daß durch fie auf dem europäifchen Kontinent zum erften Male als
Richtlinien für eine Regierung die Freiheit der Perfönlichkeit und ihr
Schutz vor despotifcher Willkür ausgefprochen wurden. Man fpürt
den Geift, der von ihnen ausgeht, in der Verwaltung, in der Preffe,
im Gerichtswefen, im Verkehr der Menfchen unter einander in ganz
Frankreich. Die internationale Liga für Menfchenrechte, die in Frankreich

infolge des Dreyfußprozeffes gegründet wurde, entfaltet wohl
in diefem Lande ihre ftärkfte Aktivität und wacht darüber, daß die
Grundrechte gewahrt bleiben.

Aber außer diefer einheitlichen Grundrichtung fpürt man noch
manch andere überrafchende Uebereinftimmung. Es ill nicht übertrieben,

zu behaupten, daß in der gleichen Unterrichtsklafle der gleichen
Schulgattung um die gleiche Zeit des Schuljahres in ganz Frankreich
derfelbe Unterrichtsftoff behandelt wird, da ein Schulplan mit dem
gleichen Jahrespenfum für ganz Frankreich gilt. Ferner herrfcht im
ganzen Lande von 12—14 Uhr Mittagspaufe. Die Straßen find dann,
auch im großen Paris, verödet. Man kennt hier nicht, wie in anderen
Metropolen, verfchiedene Tifchzeiten. Noch eine auffallende
Uebereinftimmung, wenn auch nur eine Aeußerlichkeit, ill der gleiche
rotbraune Türanftrich der kleinen Kneipen und Kaffeelokale, wo man
den gleichen Typ des derben Kleinbürgers mit der polternden Stimme
mittags und abends fitzen fieht. Ebenfalls einheitlich im Lande
verbreitet ift der Typ des feingeiftigen Intellektuellen mit den weichen
Zügen, der gefchwungenen Nafe und dem Spitz- oder Vollbart (trotz der
bartlofen Weltmode), der Typ der häßlichen, oft durch Bartfloppeln
noch befonders verunzierten Frau des Volkes, der Dame des
Mittelftandes, die fich unangezogen vorkommt, wenn fie ihr Geficht nicht
mit farbigen Stiften bearbeitet hat. Charakteriftifch ill auch die
Geftalt des Pfarrers im langen, fchwarzen Rock, mit flachem Hut, der fo
oft auf dem Fahrrade zu fehen ift, daß man ihn „Radpfarrer" nennen
könnte. Einmal fah ich folchen Pfarrer, der an beiden Seiten der Lenk-
ftange feines Rades einen großen Kranz Weißbrot beförderte.

Aeußerlich Würde zu zeigen oder auch nur zu markieren, liegt
dem Franzofen nicht. Zum Beifpiel ift es nichts Auffallendes, wenn
am Sonntagnachmittag ein hoher franzöfifcher Offizier fein Jüngfles
im Kinderwagen fpazieren fährt, während feine Frau mit den älteren
Kindern ihn begleitet. Die Anrede „monsieur" gilt ohne Zufatz für
den Höchften im Staate, wie für den Bettler. Politifch ill der Franzofe
in feiner Mehrheit links, fortfehrittlich, und das Wort „Reaktionär"
wirkt auf ihn wie ein rotes Tuch. Aber in feinen Gewohnheiten, fei-
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ner Lebenshaltung, feinen Lebensanfprüchen ift er konfervativ,
beharrend. Das hat feine Vorzüge und feine Nachteile. Das Leben hier
ill noch fall unberührt vom Amerikanismus, im allgemeinen nicht fo
gehetzt vom Mammonsgeift und Amüfiertaumel, wie in andern Groß-
Slaaten. Dafür ift der Franzofe aber auch ebenfo wenig zugänglich
für das gute Neue, das der Zivilifation anderer Länder fchon in Fleifch
und Blut übergegangen ift. Die Begriffe von Sauberkeit, Hygiene, die
Anfchauungen über gefunde Ernährung, Erziehungs- und Unterrichtsmethoden

haben fich bei der großen Mehrheit in den letzten fünfzig
Jahren nicht wefentlich geändert. Doch ill deutlich fpürbar in der
allerletzten Zeit eine Wandlung fellzultellen, ganz unzweifelhaft
beeinflußt durch zahlreiche Journaliften, denen der Sinn für die
Notwendigkeit von Auslandsreifen aufgegangen ift, die durch Vergleiche
die Rückftändigkeit ihres eigenen Landes feltgeftellt haben und die
Verpflichtung fühlen, ihre Landsleute durch gründliche Reportagen
aufzuklären.

Wenn die Wirtfchaftskrife hier nicht fo ftark fühlbar ift wie in
andern Ländern, fo liegt das mit an der Anfpruchslofigkeit der Bewohner,

aber auch an dem natürlichen Reichtum des Landes, dem Vor-
herrfchen der Landwirtfchaft, befonders des Kleinbauerntums, vor der
Induftrie und an dem Harken Spartrieb der Bevölkerung. Die Sehnfucht
nach dem kleinen Eigentum, auch beim Arbeiter, hat verhindert, daß
kommuniftifche Ideen bisher wefentlichen Einfluß gewinnen konnten.
Seine individualiftifche Einftellung ill die Urfache davon, daß der
franzöfifche Arbeiter in viel geringerer Zahl gewerkfchaftlich organisiert
ift, als feine Standesgenoffen in andern europäifchen Ländern. Als
Individuatili hat er die erft vor vier Jahren obligatorifch eingeführte
Sozialversicherung durchaus nicht einheitlich in wohlwollender Weife
begrüßt.

Der individualiftifche Hang des Franzofen zeigt fich auch darin,
daß er fein Grundeigentum mit undurchfichtigen Mauern umgibt. Wer
jetzt im Frühling fehnfüchtig nach ein paar Schneeglöckchen oder Veilchen

ausfpäht, findet kein Genüge, da felbft die kleinen Vorgärten im
Stadtinnern dem Auge des Vorübergehenden verfperrt find. Es ill fo,
als wollte der Franzofe fich mit diefer Mauer den Trubel der Umwelt
fernhalten.

Denn rings um diefes Land des „Gleichmaßes" wird der Boden
durch politifche Kämpfe und Krämpfe erfchüttert. Italien, Deutfchland,

Spanien Ift es ein Wunder, daß Wellen diefer Erfchütterungen
über die Grenzen hinaus fich auf franzöfifcher Erde fortpflanzen?

Es gibt auch hier Nutznießer des Kapitalismus, die für ihre Privilegien
fürchten und die Experimente der Nachbarländer mit Intereffe
beobachten; auch hier gibt es junge Menfchen, bisher gewohnt an Achtung
vor den Aelteren und an Unterordnung, die mit Neid und Sehnfucht
die Verhimmelung der Jugend, ih^e Aktivierung und Erhöhung in den

268



fafchiftifchen Ländern beftaunen; auch hier gibt es Korruption und
Schlamperei, die gerade in dem Augenblick zur Aufdeckung gelangt
find, wo ihre AusSchlachtung den Nutznießern fehr gelegen kommt.
Aehnlich wie in der Schweiz machen feit kurzem zahllofe ältere und
ganz neue „Fronten" von fich reden, z. B. die Croix de Feu, Jeunesses
patriotiques, Parti Révolutionaire Dictatorial, Parti Franciste, Solidarité
Française, Parti National-Communiste, Front Commun. Man lieft in
ihren Aufrufen Redewendungen, wie wir Sie aus den Kundgebungen
in fafchiftifchen Ländern gewohnt find, wie z. B.: „Frankreich,
erwache! Nach fünfzehn Jahren des Elends und des Jammers!", oder
„Wir haben genug! Der Becher ift voll! Wir brauchen einen eifernen
Befen!" In welchem Maße diefe Fronten Anhänger gewinnen,
entzieht fich meiner Beurteilung. Hier in der Provinz fällt ihr Einfluß
nicht ins Gewicht, obgleich fie ihre Gegenwart hin und wieder in kleinen

Studentenausfchreitungen manifeftieren, aber in Paris mag ihr
Anhang, befonders unter den Jugendlichen, fchon Bedeutung gewonnen
haben. Im großen und ganzen ill die Not und Unordnung nicht groß
genug, um den Franzofen zum Verzicht auf feine geliebte Freiheit zu
bringen und ihn dem Fafchismus in die Arme zu treiben, und die
Antwort, die ich von einem biederen Mitglied der Liga für Menfchenrechte
bekam, auf meine Frage, ob er einen Erfolg des Fafchismus in feinem
Lande für möglich halte: „Non! La Liberté! Nous ne vivons que
pour cela!" („Nein! Freiheit! Nur dafür leben wir!"), ill heute wohl
noch als Meinung des größten Teils des franzöfifchen Volkes
anzusehen. Die Ausfichten der „Fronten" für die Zukunft hängen natürlich

ftark von der Entwicklung der Weltpolitik ab und auch davon,
wie eine Starke Regierung die Ueberwindung der Vertrauenskrife, die
durch die zahlreichen innerpolitifchen Skandale entftanden ift, in der
rechten Weife meutert.

Als eine politifche Befonderheit muß hervorgehoben werden, daß
Sich in Frankreich, im Gegenfatz zu andern Ländern, linke Sozialiften
und Kommuniften nicht als haßerfüllte Gegner gegenüberftehen,
fondern fich als Einheitsfront gegen die Reaktion fühlen. Anfcheinend ift
eine offizielle Erklärung der Einheitsfront in bezug auf die politifche
Aktion in Vorbereitung; tatfächlich gab Sich fchon eine Einheitsfront
kund bei Gelegenheit des Generalstreiks vom 12. Februar, wo Sozialiflen

und Kommuniften vereint in einem anfehnlichen Zuge durch die
Stadt marfchierten. Als ich verwundert fragte, weshalb keine Mufik-
kapelle an die Spitze des Zuges geftellt fei, antwortete man mir, das

fei zu militärifch, das Volk hafle alles, was nur im geringften an
Militärbetrieb erinnere.

Und damit komme ich zu dem einheitlichsten, von der fonftigen
Einftellung unabhängigen Wefenszug des Franzofen: feinem Abfcheu
vor dem Kriege. Ungeheuer auf die Volkspfyche gewirkt haben vor
einigen Jahren die Enthüllungen des Abgeordneten Faure in der fran-
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zöfifchen Kammer über den Betrieb der blutigen Internationale der
Kriegsinduftrie während des letzten Krieges. Die Vorftellung „Krieg"
ift für den franzöfifchen Bürger gleichbedeutend mit „Invafion"; hat
er doch innerhalb fünfzig Jahren zweimal alle Schrecken der Schlachten

im eigenen Lande kennen gelernt. Und unter Heereswefen, Rü-
ftungsbudget verfteht er das Profitstreben der Internationale der
Schwerinduftrie. Während in den Nachbarländern in Heroismus, in
Militarifierung von der Wiege bis zur Bahre gemacht wird, ift hier der
Ruf „Nie wieder Krieg!" leidenfchaftlicher denn je zu hören.

„Frankreich, Frankreich, wie wird es dir ergehen,
Wenn du die braunen Bataillone wirft fehen!
Sie haben Mut. Und fchießen gut!"

So foil es in einem neuen Lied der Hitler-SA. heißen — trotz der
Händigen Verficherung an das Ausland, daß die SA. keine militärifche
Bedeutung habe!

Wenn nicht die franzöfifche Regierung zufammen mit der anderen
pazififtifchen Großmacht England die nötigen Sicherungsmaßnahmen
gegen kriegsbegeifterte Nachbarn zuftande bringt, oder wenn diefe
nicht von andern Gewalten zur Raifon gebracht werden, dann müßte
man Angft haben um „la douce France", um ihre Berge, ihre fruchtbaren

Täler, ihre friedliche, gutherzige Bevölkerung. *

Religiös-Soziales. ')
I.

AUS AMERIKA.
Die Anficht von zwanzigtaufend amerikanifchen Pfarrern über den

Krieg und die wirtfchaftlichen Probleme.

Die Bewegung gegen den Krieg hat in den Vereinigten Staaten
einen bedeutenden Umfang angenommen. Sie geht neben Organifationen

wie der Verföhnungsbund, der Weltbund der Kirchen und die
Kriegsdienftgegner vor allem von den Pfarrern aus. Daneben hat unter

den Studenten eine neue Welle des Enthufiasmus anfangs April zu
einem „Streik" gegen den Krieg geführt. In diefem Sinne hat am
13. April in New-York eine Manifeftation von fünfzehntaufend
Studenten ftattgefunden.

x) Ich gedenke nun mit einiger Regelmäßigkeit unter diefer Rubrik
Nachrichten über Erfcheinungen und Ereigniffe zu bringen, welche die religiös-foziale
Bewegung illuftrieren. Es wäre mir lieb, wenn ich dafür auch Beiträge aus andern
Ländern erhielte, damit auch dadurch zwifchen den verfchiedenen Gruppen und
Zweigen der Bewegung ein engerer Zufammenhang entftünde.

Der vorliegende Beitrag Stammt von einem, der die amerikanifchen Verhältniffe

aus eigener Anfchauung kennt. Der ungeheure Kontraft der dargestellten
Tatfachen zu unfern Verhältniffen wird jedem Lefer auffallen. D. Red.
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